
 

 1

    

    

Ordnung Ordnung Ordnung Ordnung     
 
 

für dasfür dasfür dasfür das    
    

    

Evangelische Evangelische Evangelische Evangelische 

Jugendwerk Jugendwerk Jugendwerk Jugendwerk 

AltdorfAltdorfAltdorfAltdorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die nachstehende Ordnung wurde aufgrund 
der Rahmenordnung des Evangelischen 

Jugendwerks in Württemberg verabschiedet. 
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§ 1 Zugehörigkeit 
 
(1)  Zum Evang. Jugendwerk Altdorf gehören alle Gruppen, Kreise und Aktionen, die im 

Bereich der Evang. Kirchengemeinde Altdorf nach § 2 Abs. 1 Jugendarbeit treiben 
und dem Evang. Jugendwerk in Württemberg angehören. 

 
(2)  Andere Gruppierungen, die im Sinne von § 2 Abs. 1 arbeiten und nicht dem Evang. 

Jugendwerk in Württemberg angehören, gehören zum Evang. Jugendwerk Altdorf, 
wenn dies der Mitarbeiterkreis auf Antrag der Gruppierung beschließt. 

 

 
§ 2 Aufgaben 

 
(1)  Das Besondere der evangelischen Jugendarbeit besteht in ihrem Verkündigungs-

auftrag. Dieser hat seinen Grund und seinen Inhalt im Werk und Leben von Jesus 
Christus und in seiner Auferweckung durch Gott. Dadurch ist für das Evang. Jugend-
werk die dauernde Verpflichtung gegeben, junge Menschen zum persönlichen 
Glauben an Jesus Christus und zur Bewährung dieses Glaubens in den vielfältigen 
Aufgaben unserer Welt zu helfen. 

 
(2)  Das Evang. Jugendwerk Altdorf gehört zum Evang. Jugendwerk Bezirk Nürtingen 

und zum Evang. Jugendwerk in Württemberg. Es arbeitet selbständig im Auftrag der 
Kirchengemeinde und versteht sich als ein Teil der Arbeit der Kirchengemeinde. 

 
(3)  Die Mitglieder des Evang. Jugendwerks Altdorf beteiligen sich am Gemeindeleben 

und sind zur Mitarbeit in der Kirchengemeinde bereit. 
 

 
§ 3 Haushaltsführung 

 
(1)  Die Finanzierung der Aufgaben des Evang. Jugendwerks Altdorf erfolgt durch Opfer, 

Spenden und falls erforderlich durch Beiträge der Gruppen, Kreise und Aktionen 
sowie durch Zuschüsse der Evang. Kirchengemeinde Altdorf und anderen 
Zuschüssen. 

 
(2)  Aufstellung des Haushaltsplans ist Aufgabe des Vorstandes. 
 
(3)  Bei der jährlichen Rechnungsprüfung wirken ein Mitglied des Kirchengemeinderats 

und der Rechnungsprüfer des Mitarbeiterkreises mit. 
 

 
§ 4 Jugendräume 

 
(1)  Die Kirchengemeinde stellt Jugendräume im Evangelischen Gemeindehaus Altdorf 

für die Jugendarbeit im Sinne von § 1 und 2 zur Verfügung und unterhält diese. Eine 
Hausordnung regelt den Aufenthalt in diesen Räumen. 

 
§ 5 Organe 

 
Organe des Evang. Jugendwerks Altdorf sind 
 
(1)  der Mitarbeiterkreis 
 
(2)  und der Vorstand 
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§ 6 Zusammensetzung des Mitarbeiterkreises 
 
(1)  Zum Mitarbeiterkreis gehören alle Leiter der Kreise und Gruppen (lt. § 1 Abs. 1 und 2) 

und deren Mitarbeiter. 
 
(2)  Personen, die verantwortliches und dauerhaftes Interesse an der evangelischen 

Jugendarbeit im Sinne von § 2 haben, gehören ebenfalls zum Mitarbeiterkreis. 
 
(3)  Der Vorstand gehört kraft Amtes zum Mitarbeiterkreis. 
 

 
§ 7 Aufgaben des Mitarbeiterkreises 

 
(1)  Der Mitarbeiterkreis berät grundsätzliche Fragen der Jugendarbeit in der Evang. 

Kirchengemeinde Altdorf. 
 
(2) Er ist verantwortlich für die Planung und Durchführung von gemeinsamen 

Veranstaltungen und Freizeiten der Jugendgruppen. Über größere Veranstaltungen 
der einzelnen Gruppen und Kreise informieren die verantwortlichen Mitarbeiter den 
Mitarbeiterkreis. 

 
(3)  Er ist verantwortlich für die Mitarbeitergewinnung. 
 
(4)  Er fördert die Schulung und Weiterbildung von Leitern und Mitarbeitern im Rahmen 

von Kursen und Schulungen des Bezirksjugendwerks und des Evang. Jugendwerks 
in Württemberg. 

 
(5) Neben den organisatorischen Aufgaben hat der Mitarbeiterkreis die geistliche 

Gemeinschaft zu fördern, beispielsweise durch gemeinsame Bibelarbeit oder 
biblische Besinnung. 

 
(6)  Er wählt die in § 9 Abs. 1 genannten Vorstandsmitglieder auf 2 Jahre und beschließt 

nach § 9 Abs. 4 über die Geschäftsordnung. 
 
(7)  Er beschließt über den Haushaltsplan und den Rechnungsabschluss (unbeschadet 

der der Kirchengemeinde gegenüber zu erbringenden Verwendungsnachweise) und 
entlastet den Vorstand. 

 
(8)  Er wählt aus seiner Mitte den Rechnungsprüfer für die jährliche Rechnungsprüfung. 

Die Amtszeit des Rechnungsprüfers beträgt 2 Jahre. 
 

(9)  Er wählt die Delegierten für die Delegiertenversammlung des Evang. Jugendwerks 
Bezirk Nürtingen. 

 
(10)  Er wählt Vertreter in andere Gremien. 
 

§ 8 Einberufung und Beschlussfassung des Mitarbeiterkreises 
 
(1)  Der Mitarbeiterkreis tritt mindestens viermal im Jahr zusammen. Er wird vom 

Vorstand mindestens 1 Woche vor dem Termin schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. 

 
(2)  Er ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß einberufen wurde und mindestens die 

Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 
gefasst. 
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§ 9 Zusammensetzung des Vorstandes 

 
(1)  Der Vorstand setzt sich zusammen aus einem Leitungskreis von mindestens 2 und 

höchstens 4 Personen, 
 
(2)  dem für die Jugendarbeit zuständigen Mitglied des Kirchengemeinderates oder der 

Pfarrerin/dem Pfarrer. 
 
(3)  Die Vorstandsmitglieder müssen volljährig sein. 
 
(4)  Die Anzahl der Vorstandsmitglieder nach Abs. 1 und die Aufgabenverteilung 

innerhalb des Vorstandes regelt eine Geschäftsordnung. 
 

 
§ 10 Aufgaben des Vorstandes 

 
(1)  Der Vorstand arbeitet im Rahmen der Beschlüsse des Mitarbeiterkreises und ist 

verantwortlich für den Vollzug des Haushaltsplanes. 
 
(2)  Der Vorstand ist verantwortlich für die Leitung des Evang. Jugendwerks Altdorf. 
 

 
§ 11 Beschlussfassung des Vorstandes 

 
(1)  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend 

ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
 

 
§ 12 Bekanntgabe von Mitarbeiterkreis und Vorstand 

 
(1)  Die Zusammensetzung des Mitarbeiterkreises und des Vorstandes des Evang. 

Jugendwerks Altdorf wird dem Kirchengemeinderat und der Kirchengemeinde 
bekanntgegeben. 

 

 
§ 13 Inkrafttreten der Ordnung 

 
(1)  Eine Änderung der Ordnung bedarf der Zustimmung von 2/3 der anwesenden 

Mitglieder im Mitarbeiterkreis und der Zustimmung des Kirchengemeinderates. 
 
(2)  Diese Ordnung tritt in ihrer geänderten Fassung am 25.06.02 in Kraft. Der 

Kirchengemeinderat hat der Ordnung am 11.07.02 zugestimmt. 
 
Altdorf, den 11.07.02 
 
Der Vorstand 
 
gez. Miriam Lepple   gez. Michaela Frieß   gez. Julia Schaich 
 
 
Die ursprüngliche Ordnung des Evang. Jugendwerks Altdorf wurde am 23.05.91 
verabschiedet. Der Kirchengemeinderat hat der Ordnung am 05.06.1991 zugestimmt. 
 

Die Ordnung wurde nach dem Beschluss des Mitarbeiterkreises vom 25.06.02 geändert. 
Der Kirchengemeinderat hat der Änderung am 11.07.02 zugestimmt.  


